
  

 

Anzug betreffend Massnahmen bezüglich Zwangsehen 11.5056.01 
 

Eine Zwangsheirat liegt dann vor, wenn die Ehe gegen den Willen der Braut oder/und des Bräutigams geschlossen 
wird. 

Bei einer Zwangsheirat können sich die betroffenen Personen kaum wehren, da sie von den Eltern oder 
Schwiegereltern, den Verwandten, dem oder der Verlobten, von Gleichaltrigen oder/und von der ganzen 
Gemeinschaft zur Heirat gedrängt werden. Der soziale Druck kann sich in Form von Drohungen, emotionaler 
Erpressung und anderen erniedrigenden und kontrollierenden Behandlungen äussern. In Extremfällen werden 
auch körperliche oder sexuelle Gewalt, Entführung und Einsperren angewendet. 

Ein Blick in andere europäische Einwanderungsländer kann den oberflächlichen Eindruck erwecken, dass 
Zwangsheirat ein Problem der Religion, vorwiegend des Islams, sei. Sind es in den Niederlanden und Frankreich 
die maghrebinischen Migrantinnen, geraten in Deutschland die türkische und in Grossbritannien die pakistanische 
bzw. bengalische Community in den Fokus des Interesses. Dabei ist zu beachten, dass diese Gemeinschaften 
jeweils relativ gross sind, ganz abgesehen davon, dass seit dem 11. September 2001 der angebliche Kampf der 
Kulturen in allen Analysen hoch im Kurs steht. Doch der schweizerische Kontext zeigt, dass Zwangsheiraten nicht 
in erster Linie mit Religion zu tun haben. Denn in der Schweiz sind Angehörige verschiedener Glaubensrichtungen 
betroffen: hinduistische Tamilinnen und Tamilen, christlich-orthodoxe Assyrerinnen und Aramäer, muslimische oder 
katholische Kosovarinnen, orthodoxe jüdische Personen, sunnitische Türkinnen und alevitische Kurden. 
Zwangsheirat hat also viel mehr mit traditionellen, patriarchalen und familialistischen Vorstellungen zu tun. So 
versucht man arrangierte Eheanbahnungen auch unter Zwang durchzusetzen. 

Das schweizerische Strafrecht kennt im Zusammenhang mit der Zwangsheirat die Straftatbestände der Nötigung 
und der Drohung. Beratungsstellen für Ausländerinnen und Ausländer forderten kürzlich zusätzliche gesetzliche 
Regelungen und Massnahmen. 

Gesetze vermögen zwar das Unrechtsbewusstsein zu schärfen und können für einige abschreckend wirken, es ist 
aber anzunehmen, dass mit einer ausschliesslich rechtlichen Regelung nur wenige Fälle von Zwangsheirat 
verhindert werden könnten. Denn Gesetze sind erst durchgreifend, wenn sie alle gesellschaftlichen Gruppen 
erreichen. Zudem ist fraglich, ob Betroffene bereit wären, ihre eigenen Eltern, Verwandten oder Bekannten 
anzuzeigen. Solange es an angemessenen Hilfsangeboten und an fürs Thema sensibilisierten Amtsstellen fehlt, 
können die wenigsten Betroffenen und Bedrohten aus ihrer Zwangsehe ausbrechen bzw. sich dem Willen ihrer 
Familie verweigern, da sie von ihrem sozialen Netzwerk abhängig sind. Auf der anderen Seite kann durchaus 
geprüft werden, ob zusätzliche kantonale rechtliche Mittel geeignet sein könnten, Zwangsehen zu verhindern bzw. 
zu deren Auflösung und zum Schutz der Betroffenen beizutragen. 

Der Regierungsrat wird gebeten zu prüfen und zu berichten,  

- ob in Ergänzung zu den strafrechtlichen Bestimmungen eine kantonale gesetzliche Regelung zur 
Bekämpfung von Zwangsehen, deren Auflösung und dem Schutz der Opfer notwendig und sinnvoll ist 

- wie Zwangsehen mit kantonalen rechtlichen Mitteln, zum Beispiel mittels einer Meldepflicht, verhindert bzw. 
zu deren Auflösung beigetragen werden kann 

- wie Zwangsehen mit anderen Mitteln, z.B. präventiven Massnahmen in Schulen, verhindert werden können 

- ob es möglich und sinnvoll ist, bei den Willkommens- und lnformationsveranstaltungen für Neuzugezogene 
das Thema aufzugreifen. 
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